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1 VERFAHREN 

1.1 Übersicht der Verfahrensschritte 

 

Verfahrensschritt Datum 

Information / Anhörung Ortsbeirat Oggersheim gem. § 75 (2) GemO am 

06.10.2016 
19.10.2017 
21.02.2019 
02.04.2020 

Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 (1) BauGB) für den Bebauungsplan Nr. 
645 „Adolf-Diesterweg-Straße Nord“ am 

26.09.2016 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im Amtsblatt 
Nr. 65/2016 am 

25.11.2016 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB auf Grundlage 
des Planentwurfs Nr. 645 „Adolf-Diesterweg-Straße Nord“ vom 

02.12. – 
16.12.2016 

Erörterungstermin im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
am 

15.12.2016 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 (1) BauGB auf Grundlage des Planentwurfs Nr. 645 
„Adolf-Diesterweg-Straße Nord“ mit Schreiben vom 

01.12.2016 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (2) BauGB auf Grundlage des Planentwurfs Nr. 645b „Adolf-
Diesterweg-Straße Nord – Wohngebiet“ (Planstand vom 20.11.2017) mit 
Schreiben vom 

27.11.2017 

Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 (1) BauGB) für den Bebauungsplan 
Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-Straße Nord – Wohngebiet“ mit geän-
dertem bzw. erweitertem Geltungsbereich am 

15.04.2019 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im Amtsblatt 
Nr. 25/2019 am 

24.04.2019 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (2) BauGB auf Grundlage des Planentwurfs Nr. 645b „Adolf-
Diesterweg-Straße Nord – Wohngebiet“ (Planstand vom 22.08.2019) mit 
Schreiben vom 

02.09.2019 

Offenlagebeschluss am 15.04.2019 

Ortsübliche Bekanntmachung der Offenlage im Amtsblatt Nr. 02/2020 am 08.01.2020 

Offenlage (gem. § 3 (2) BauGB) im Zeitraum vom 
16.01. – 

19.02.2020 

Satzungsbeschluss (gem. § 10 (1) BauGB) am       
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1.2 Anmerkungen zum Verfahren 

Mit dem ursprünglichen Bebauungsplanverfahren Nr. 645 “Adolf-Diesterweg-Straße Nord“ 
war vorgesehen, einen nördlichen Teilbereich des bestehenden rechtskräftigen Bebauungs-
planes Nr. 192 „Friedhofserweiterung Oggersheim“ aus dem Jahr 1969 zu überplanen. Der 
Bebauungsplan Nr. 192 weist hier Grünfläche für eine Friedhofserweiterung aus, welche mit-
tlerweile nicht mehr in vollem Umfang benötigt wird. Die Grundstücke befinden sich unmittel-
bar an der Stadtgrenze zu Frankenthal. Diese sind bislang unbebaut und werden derzeit 
landwirtschaftlich genutzt. 
 
Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens Nr. 645 war die Festlegung einer Gemeinbedarfs-
fläche zur Errichtung einer Kindertagesstätte sowie die Ausweisung von Wohnbauflächen. 
Da für den Neubau der Kindertagesstätte eine hohe Notwendigkeit an frühzeitiger Planreife 
bestand, wurde der Geltungsbereich aufgeteilt und der vordere Planbereich mit der Gemein-
bedarfsfläche als Bebauungsplan Nr. 645a „Adolf-Diesterweg-Straße Nord“ zur Rechtskraft 
gebracht. Das Verfahren für die angrenzenden Grundstücke zur Schaffung eines Wohnge-
bietes sollte als Bebauungsplan Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-Straße Nord – Wohngebiet“ fort-
gesetzt werden. 
 
Der anhaltende Bedarf an verfügbaren Wohnungen erzeugt seitens der Stadt Ludwigshafen 
am Rhein die Notwendigkeit, geeignete Flächen für die Wohnraumschaffung zur Verfügung 
zu stellen. Mit dem Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (Bereich Grünflächen und Friedhöfe) 
wurde daher abgestimmt, dass zur Ausweisung zusätzlicher Wohnbauflächen ein größerer 
Anteil der nördlich des Oggersheimer Friedhofs gelegenen Erweiterungsfläche in Anspruch 
genommen werden kann; gleichzeitig verbleibt eine ausreichende Restfläche, um den Fried-
hof nicht in seiner Entwicklung einzuschränken. Vor diesem Hintergrund wurde der Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-Straße Nord – Wohngebiet“ von 
ca. 0,63 ha auf etwa 1,42 ha vergrößert (siehe Anlage 9.1). 
 
Diesbezüglich wurde am 15.04.2019 ein erneuter Beschluss zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-Straße Nord – Wohngebiet“ gefasst. Im Anschluss wurde 
der Geltungsbereich an der westlichen Grenze geringfügig angepasst, um die Erschließung 
des geplanten Wohngebietes langfristig sichern zu können. 
 
Darüber hinaus kam es im Mai 2017 zu einer Änderung des Baugesetzbuches, welche es 
den Kommunen gemäß § 13b BauGB ermöglicht, bis zum 31.12.2019 Außenbereichsflächen 
in das beschleunigte Bebauungsplanverfahren nach § 13a BauGB einzubeziehen. Dieses 
Verfahren kann dann Anwendung finden, wenn es sich um die Schaffung von Wohnraum 
handelt und die zulässige Grundfläche i.S.v. § 19 Abs. 2 BauNVO weniger als 10.000 m² be-
trägt. Des Weiteren dürfen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter bestehen. Da die rechtlichen Voraussetzungen im vor-
liegenden Bebauungsplanverfahren Nr. 645b erfüllt sind, wird dieses nunmehr auf der neuen 
gesetzlichen Grundlage des § 13b BauGB i.V.m. § 13a und § 13 BauGB im beschleunigten 
Verfahren aufgestellt bzw. weitergeführt. Die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB wurde bereits auf Grundlage der ursprünglichen Planungskonzeption des Ver-
fahrens Nr. 645 durchgeführt, ebenso die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB. Für die künftigen Verfahrensschritte finden die Erleichterungen des § 13 
Abs. 3 BauGB Anwendung. Demnach wird auf die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, 
auf die Erstellung eines Umweltberichtes nach § 2a BauGB, auf die Angabe nach § 3 Abs. 2 
S. 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie auf die zu-
sammenfassende Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB verzichtet. § 4c BauGB ist nicht an-
zuwenden. 
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2 ALLGEMEINES 

2.1 Rechtsgrundlagen 

Stand: 02.01.2020 
 
Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786). 

Planzeichenverordnung 
(PlanZV) 

vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057 
(Nr. 25)). 

Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) 

vom 17.03.1998 (BGBl. I 1998 S. 502), zuletzt geändert 
durch Art. 3 der Verordnung vom 27.09.2017 (BGBl. I S. 
3465). 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenver-
ordnung 
(BBodSchV) 
vom 12.07.1999 (BGBl. I S. 1554), zuletzt geändert durch 
Art. 3 Abs. 4 der Verordnung vom 27.09.2017 (BGBl. I S. 
3465). 

Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) 

vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Art. 8 des Gesetzes vom 13.05.2019 (BGBl. I S. 706). 

Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Art. 1 des Ge-
setzes vom 08.04.2019 (BGBl. I S. 432). 

Baugesetzbuch 
(BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634). 

Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung 
(UVPG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 
(BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Art. 22 des Gesetzes 
vom 12.12.2019 (BGBl. I S. 2513 Nr. 48). 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaus-
halts 
(WHG) 
vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch 
Art. 2 des Gesetzes vom 04.12.2018 (BGBl. I S. 2254). 

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirt-
schaft und Sicherung der umweltver-
träglichen Bewirtschaftung von Abfällen 
(KrWG) 
vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch 
Art. 2 des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808 (Nr. 
52)). 

Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) 
vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), Inhaltsübersicht geändert, 
§ 25b eingefügt durch Art. 3 des Gesetzes vom 03.12.2014 
(GVBl. S. 245). 

Gemeindeordnung 
(GemO) 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153); § 45 zuletzt geändert durch 
Art. 37 des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448). 

Landeskreislaufwirtschaftsgesetz 
(LKrWG) 
vom 22.11.2013 (GVBl. S. 459); §§ 9 und 18 geändert so-
wie § 13a neu eingefügt durch Art. 3 des Gesetzes vom 
19.12.2018 (GVBl. S. 469). 

Landesbauordnung 
(LBauO) 
vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365, BS 213-1), mehrfach geän-
dert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18.06.2019 (GVBl. S. 
112). 

Landeswassergesetz 
(LWG) 
vom 14.07.2015 (GVBl. 2015, 127), § 48 geändert durch 
Art. 2 des Gesetzes vom 26.11.2019 (GVBl. S. 338). 

Landesbodenschutzgesetz 
(LBodSchG) 
vom 25.07.2005 (GVBl. S. 302); § 12 geändert durch Art. 
14 des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448). 

Landesnaturschutzgesetz 
(LNatSchG) 
vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283), § 36 geändert durch Art. 3 
des Gesetzes vom 21.12.2016 (GVBl. S. 583). 
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2.2 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-Straße Nord – Wohn-
gebiet“ ergibt sich aus dem beigefügten Lageplan (zeichnerische Darstellung mit Datum vom 
14.05.2019, siehe Anlage 9.2) und verfügt über eine Größe von ca. 1,42 ha. Er wird in etwa 
umgrenzt: 
 
Im Norden: durch die Stadtgrenze, 
im Osten: in einem Abstand von ca. 290 m parallel zur Adolf-Diesterweg-Straße, 
im Süden: durch die vorhandene Eingrünung entlang der Friedhofseinzäunung sowie 
im Westen: durch die Adolf-Diesterweg-Straße und den Geltungsbereich des Bebauungs-

planes Nr. 645a „Adolf-Diesterweg-Straße Nord“. 
 
 
2.3 Quellenverzeichnis 

[1] Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 2020, Verband Region Rhein-Neckar, Mann-
heim 2014 

[2] Flächennutzungsplan der Stadt Ludwigshafen am Rhein, Ludwigshafen am Rhein 
1999, inkl. der 27. Teiländerung 

[3] Lärmkartierung zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Stadt Ludwigshafen 
am Rhein, LÄRMKONTOR GmbH, Hamburg, 2015 

[4] Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-
Straße Nord – Wohngebiet“, LÄRMKONTOR GmbH; Hamburg, 2019 

[5] Geomagnetische Erkundung nach Kampfmitteln sowie archäologischen Resten, Ge-
sellschaft für Geophysikalische Untersuchungen mbH, Karlsruhe, 2017 

[6] Grünordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 645 „Adolf-Diesterweg-Straße Nord“, Büro 
Olschewski, Ludwigshafen, 2017 

[7] Statistischer Jahresbericht 2017, Informationen zur Stadtentwicklung 6/2018, Stadt 
Ludwigshafen am Rhein, 2018 

[8] Wohnungssituation und Wohnungsbedarf, Informationen zur Stadtentwicklung 9/2018, 
Stadt Ludwigshafen am Rhein, 2018 

 
 
 

3 PLANUNGSANLASS, -ZIELE UND -GRUNDSÄTZE 

3.1 Planungsanlass / städtebauliches Erfordernis gemäß § 1 Abs. 3 BauGB 

Die Stadt Ludwigshafen am Rhein hat in den letzten Jahren einen Bevölkerungszuwachs zu 
verzeichnen. Dies ist zum einen durch den Zuzug von Einwohnern bedingt, zum anderen 
aber auch durch steigende Geburtenraten und einen hiermit verbundenen Geburtenüber-
schuss begründet. 
 
Neben dem Erfordernis soziale Infrastruktureinrichtungen abzudecken, gilt es auch im Neu-
bausektor zusätzlichen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Ein Teil dieser Bedarfe kann 
über Innenentwicklungspotentiale abgedeckt werden, doch auch Arrondierungen und Ent-
wicklungen im Außenbereich sind zur Bedarfsdeckung notwendig. 
 
Im Neubausektor handelt es sich sowohl um die Nachfragedeckung für Einfamilienhäuser (in 
der Regel zur Eigentumsbildung), als auch für Mietwohnungsbau vorwiegend im mittleren 
und preisgünstigen Segment. Im vorliegenden Fall ist angrenzend zu einer Kindertagesstätte 
die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes vorgesehen, um hier Baurecht für Mehr-
familienhäuser in dreigeschossiger Bauweise zu schaffen. In Kombination mit der geschaffe-
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nen Baufläche für eine Kindertagesstätte ist dieser Standort insbesondere für eine familien-
freundliche Planung geeignet. 
 
 
3.2 Ausgangssituation 

Das Plangebiet befindet sich am Stadtrand zur Nachbarkommune Frankenthal (Pfalz) am 
Übergang zu landwirtschaftlich geprägter Fläche. Im Süden wird es durch den Oggersheimer 
Friedhof begrenzt. Derzeit wird es als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Durch den rechts-
kräftigen Bebauungsplan Nr. 192 „Friedhofserweiterung Oggersheim“ hat sich die Stadt 
Ludwigshafen am Rhein hier eine öffentliche Grünfläche als „Gemeinbedarfsfläche Fried-
hofserweiterung“ gesichert. Diese Erweiterungsfläche wird zwischenzeitlich nicht mehr im 
vollen Umfang benötigt. 
 
Aus diesem Grund wurden Überlegungen angestellt, inwieweit sich diese Fläche für eine 
Wohnnutzung und für eine Kindertagesstätte eignet. Diese Überlegungen flossen zunächst 
in das Bebauungsplanverfahren Nr. 645 „Adolf-Diesterweg-Straße Nord“ ein, welches dann 
aber zur Verfahrensvereinfachung in zwei Teilbereiche (Nr. 645a für die Kindertagesstätte 
und Nr. 645b für das Wohngebiet) aufgeteilt wurde. 
 
Entgegen erster Überlegungen wurde die Kindertagesstätte direkt an die Adolf-Diesterweg-
Straße gelegt, während sich die Wohnbebauung in Richtung Osten anschließt. Für das 
Wohngebiet ergibt sich damit die Situation, dass die Baufelder über einen eigenen Erschlie-
ßungsstich an die öffentliche Erschließung (sowohl verkehrlich als technisch) angebunden 
werden müssen. 
 
Aufgrund des anhaltenden Bedarfs an Wohnraum, vor allem im preisgünstigen Segment, 
wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-Straße Nord – 
Wohngebiet“ nachträglich in Richtung Osten vergrößert. 
 
 
3.3 Planungsziele und -grundsätze 

Die allgemeinen städtebaulichen Ziele und Grundsätze ergeben sich aus § 1 des Baugesetz-
buches (BauGB). Hieraus abgeleitet stellt das wesentliche Planungsziel für das Vorhaben 
die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes zur Verbesserung des Wohnungsangebo-
tes dar. 
 
Die Stadt Ludwigshafen am Rhein führt die von der Raumordnung und Landesplanung 
Rheinland-Pfalz entwickelte Erhebungsplattform RAUM+Monitor. Hier werden stadtweit In-
nenentwicklungspotentiale identifiziert, klassifiziert und im Hinblick auf die Realisierung einer 
Planung beurteilt. Insofern steht ein Instrument zur Verfügung, die gesetzlich geforderten 
Maßnahmen der Innenentwicklung umzusetzen und zu dokumentieren. Nicht alle identifizier-
ten Potentiale sind für eine zeitnahe, kostengünstige oder zielgruppenfokusierte Entwicklung 
geeignet oder stehen zur Verfügung. 
 
Die in Ludwigshafen ansässigen großen Wohnungsbaugesellschaften GAG und BASF Woh-
nen und Bauen engagieren sich neben privaten Bauherren bereits in der Schaffung von zeit-
gemäßem Wohnangebot im Rahmen der Innenentwicklung. Um das Angebot im erforderli-
chen Umfang zu gewährleisten, sind auch Arrondierungen und Entwicklungen im Siedlungs-
randbereich notwendig. Mit der Gesetzesänderung zu § 13b BauGB gibt der Bundesgesetz-
geber den Kommunen ein Instrument an die Hand, in solchen Randbereichen die Schaffung 
von neuem Wohnraum voranzubringen. 
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Die zu überplanenden Grundstücke befinden sich vollständig in städtischem Eigentum, so-
dass die betroffenen Flächen zeitnah für die in Frage kommende bzw. beabsichtigte Nutzung 
zur Verfügung gestellt werden können. 
 
 
3.4 Standortwahl und Alternativen 

Im Stadtgebiet von Ludwigshafen gibt es neben Innenentwicklungspotentialen eine begrenz-
te Anzahl an Außenbereichsflächen, welche sich ohne größere zusätzliche Erschließungs-
aufwendungen für eine wohnbauliche Nutzung entwickeln lassen. Dabei handelt es sich um 
Flächen bei denen die verkehrliche und technische Erschließung sowie sonstige Infrastruktur 
im Nahbereich bereits vorhanden ist. 
 
Im Gegensatz zu größeren Entwicklungen auf Wohnungsneubauflächen bewegt sich der öf-
fentliche Erschließungsaufwand des aktuellen Plangebietes in einem überschaubaren Rah-
men, da die Herstellung der erforderlichen Stichstraße in die Verantwortung des privaten 
Grundstückseigentümers bzw. Vorhabenträgers fällt. Demnach kann davon ausgegangen 
werden, dass eine Umsetzung der Planung zeitnah erfolgen kann. 
 
Der vorliegende Standort wurde in Kombination mit dem Neubau einer Kindertagesstätte in 
die Diskussion gebracht. Dabei werden Flächen, welche bereits heute planerisch „vorbelas-
tet“ sind, einer neuen Nutzung zugedacht. Wie bereits erwähnt, werden auch Innentwick-
lungspotentiale für die Errichtung von Mehrfamilienhäusern genutzt, wie sie derzeit z. B. in 
der Melm, in Friesenheim, in der Gartenstadt oder an anderer Stelle im Stadtgebiet von Lud-
wigshafen am Rhein entstehen. Vor diesem Hintergrund ist dieser Standort als ein Baustein 
unter mehreren zu verstehen. 
 
Im jährlich herausgegebenen Statistischen Jahresbericht der Stadt Ludwigshafen am Rhein 
wird die Neubautätigkeit innerhalb der Stadt dokumentiert. Für das Jahr 2017 kann festge-
halten werden, dass die umfangreichste Bautätigkeit im Neubaugebiet Melm verzeichnet und 
damit Innenentwicklungspotentiale erfüllt wurden. Darüber hinaus wurden weitere Innenent-
wicklungspotentiale am Rheinufer Süd, auf der Parkinsel, in Rheingönheim und in der Gar-
tenstadt umgesetzt. Die Wohnungsbautätigkeit hat gegenüber dem Jahr 2016 zugenommen, 
was unter anderem dazu führt, dass bestehende Innenentwicklungspotentiale zunehmend 
aufgebraucht werden und der Druck auf den Außenbereich erhöht wird. 
 
Wenn Ballungsräume und Großstädte, wie beispielsweise die Stadt Ludwigshafen am Rhein, 
dieses Angebot an Wohnraum nicht schaffen, würde es in der Folge eine Abwanderung in 
ländlichere Bereiche – mit den damit verbundenen Konsequenzen – geben; insofern ist die 
Schaffung von Wohnraum innerhalb der Ballungszentren eine Zielrichtung, die sich auch in 
der Fortschreibung des Einheitlichen Regionalplanes zum Kapitel Wohnbauflächen wider-
spiegelt. 
 
 
3.5 Verkehrliche Erschließung 

Die Adolf-Diesterweg-Straße ist über die Dürkheimer Straße an das örtliche und überörtliche 
Straßenverkehrsnetz angebunden. Weiterhin befindet sich in der Adolf-Diesterweg-Straße 
die Bushaltestelle „Adolf-Kolping-Straße“, die auch künftig beibehalten wird. Sie liegt in ca. 
350 m Entfernung zum Plangebiet und stellt die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr 
dar. 
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Zur Erschließung des Wohnbaugrundstücks selbst ist die Errichtung einer privaten Erschlie-
ßungsstraße mit der notwendigen technischen Infrastruktur erforderlich. Hierunter fällt auch 
die Einrichtung von Hydranten. Der Ausbaustandard steht in Abhängigkeit zu der zukünftigen 
Bebauung des Gebietes. Die private Erschließungsstraße ist nicht in die Ermittlung der Ge-
samtversiegelung einzurechnen. 
 
Öffentliche Straßenbaumaßnahmen sind grundsätzlich nicht notwendig. Eine ggf. erforderli-
che Anpassung des öffentlichen Gehweges an der Adolf-Diesterweg-Straße zum Anschluss 
der privaten Erschließung kann nicht über Erschließungs- oder Ausbaubeiträge finanziert 
werden und geht somit zu Lasten des Baugebietes. 
 
Die nachzuweisenden Stellplätze sind auf dem Grundstück selbst herzustellen und – ebenso 
wie die Stellplatzzufahrten – mit einem versickerungsfähigen Belag herzustellen. 
 
Um eine Entsorgung der Abfälle durch den Entsorgungsbetrieb des WBL (Wirtschaftsbetrieb 
Ludwigshafen) zu ermöglichen, ist bei der Errichtung von privaten Erschließungsanlagen 
darauf zu achten, dass diese mit Fahrzeugen von mindestens 28 t zulässigem Gesamtge-
wicht befahrbar sind. Des Weiteren ist auf die erforderliche Durchfahrtsbreite der Ver- und 
Entsorgungsfahrzeuge sowie eine Wende- oder Umfahrmöglichkeit zu achten. Hierzu sind 
Abstimmungen mit dem Entsorgungsbetrieb ebenso wie mit der Feuerwehr der Stadt Lud-
wigshafen am Rhein erforderlich. 
 
 
3.6 Ver- und Entsorgung 

Versorgung: 
Die Versorgung des künftigen Wohngebietes mit Strom und Wasser kann durch den örtli-
chen Versorgungsträger, die Technischen Werke Ludwigshafen AG, gewährleistet werden. 
Die Möglichkeit eines Anschlusses an die Fernwärme ist jedoch nicht vorhanden. Des Weite-
ren befindet sich der nächstmögliche Anschluss an das Gasnetz erst an der Einmündung 
Hans-Böckler-Straße und stellt somit keine „unmittelbare“ Option dar. 
 
Entsorgung des Abwassers: 
Das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser (häusliches Abwasser) kann in den öffentli-
chen Kanal in der Adolf-Diesterweg-Straße eingeleitet werden. Für den entsprechend erfor-
derlichen Anschluss wird ein einmaliger Abwasserbeitrag fällig. Für die Einleitung von Nie-
derschlagswasser steht keine eigene öffentliche Kanalisation zur Verfügung. Somit ist ledig-
lich das Schmutzwasser der Kläranlage zuzuführen. 
 
Umgang mit anfallendem Oberflächenwasser: 
Nach den Grundsätzen der Abwasserbeseitigung (§ 55 WHG) ist das auf den Grundstücken 
anfallende Niederschlagswasser vordringlich ortsnah über die belebte Bodenzone zu versi-
ckern. Im Rahmen der Vorbereitungen zum Bauantrag sind hier entsprechende Bodengrund-
untersuchungen erforderlich. Ein entsprechendes Entwässerungskonzept ist aufzustellen 
und frühzeitig mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (Regionalstelle Wasserwirt-
schaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz) bzw. der Unteren Wasserbehörde und dem Wirt-
schaftsbetrieb Ludwigshafen, Bereich Stadtentwässerung, abzustimmen. Auch vor dem Hin-
tergrund immer häufiger auftretender Starkregenereignisse ist eine hydraulische Überlastung 
der städtischen Kanäle durch übermäßige Regenwassereinleitung zu vermeiden. 
Da für das Plangebiet eine private Erschließung vorgesehen ist, werden die erforderlichen 
Entwässerungsanlagen als Bestandteil der Grundstücksentwässerung von der Stadt nicht in 
das öffentliche Eigentum übernommen. 
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Entsorgung des Abfalls: 
Den Aussagen aus Kapitel 3.5 der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 645b „Adolf-Diester-
weg-Straße Nord – Wohngebiet“ entsprechend, ist die private Grundstückszufahrt so auszu-
bauen, dass sie durch die Fahrzeuge des Wirtschaftsbetriebes Ludwigshafen befahren wer-
den kann. Ist ein Befahren der Privatstraße nicht möglich, sind die Abfallbehälter zur Leerung 
an die nächste anfahrbare Stelle an der Adolf-Diesterweg-Straße zu bringen. 
 
 
3.7 Brandschutz 

Der Löschwasserbedarf für das betroffene Gebiet ist, abhängig von der dortigen Bebauung, 
nach den technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. 
(DVGW), hier Arbeitsblatt W405, zu gewährleisten. In Ludwigshafen am Rhein sind die TWL 
in ihrer Funktion als Wasserversorgungsunternehmen für den Grundschutz gemäß Regel-
werk zuständig. Der im Regelwerk angegebene Löschwasserbedarf kann grundsätzlich 
durch das in den Straßen vorhandene Leitungsnetz bereitgestellt werden. Hierbei gilt es je-
doch zu beachten, dass innerhalb des Plangebietes derzeit kein Hydrant vorhanden ist, aus 
dem Trinkwasser als Löschwasser entnommen werden könnte. Der nächste Unterflurhydrant 
befindet sich unmittelbar an der vorhandenen öffentlichen Wegbegrenzung im Bereich der 
geplanten Grundstückszufahrt zur Kindertagesstätte. Die derzeitige Höhenlage des Hydran-
ten (95.93 m üNN) ist Bezugspunkt für die getroffene Höhenfestsetzung. Die Entfernung zwi-
schen diesem Hydranten und dem westlichen Baufenster beträgt ca. 100 bis 140 m. Für das 
Plangebiet ist im Rahmen der privaten Erschließungsmaßnahmen daher die Einrichtung ei-
nes zusätzlichen Hydranten zu berücksichtigen. Hierzu sind frühzeitige Abstimmungen mit 
der Feuerwehr der Stadt Ludwigshafen am Rhein erforderlich. 
 
Der über den Grundschutz hinausgehende objektbezogene Brandschutz wird von der zu-
ständigen Behörde festgelegt und liegt in der Verantwortung des jeweiligen Objekteigentü-
mers. Dieser hat somit für den erforderlichen Löschwasserbedarf, welcher über den bereit-
stehenden Grundschutz hinausgeht, zu sorgen. 
 
Auch die Errichtung der privaten Erschließungseinrichtung ist in Abstimmung mit der Feuer-
wehr der Stadt Ludwigshafen am Rhein zu planen, um hier eine ausreichende Tragfähigkeit 
sowie ausreichende Mindestradien zu gewährleisten. 
 
 
3.8 Immissionsschutz 

Aufgrund der räumlichen Lage des Plangebietes muss der Verkehrslärm als mögliche Im-
missionsquelle, welche sich ggf. auf die beabsichtigte Wohnnutzung auswirkt, betrachtet 
werden. Hierbei sind als relevante Verkehrswege die B9 im Westen und die Wormser Straße 
sowie die Schienenstrecke der Deutschen Bahn östlich des Geltungsbereiches zu berück-
sichtigen. 
 
Maßgebliche Beurteilungsgrundlage stellt die DIN 18005 Teil 1 „Schallschutz im Städtebau“ 
(Stand 07/2002) dar. Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 dienen dabei 
der Lärmvorsorge und stellen einen Maßstab für einen wünschenswerten Schallschutz dar. 
Die Orientierungswerte für Verkehrslärm liegen für Allgemeine Wohngebiete bei 55 dB(A) 
(tags, 6-22 Uhr) bzw. 45 dB(A) (nachts, 22-6 Uhr). Des Weiteren kann für die Beurteilung der 
Lärmbelastung die 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung, Stand 12/2014) herange-
zogen werden. Die Verordnung beinhaltet von der Gebietsart abhängige Immissionsgrenz-
werte, welche beim Neubau und der wesentlichen Änderung von öffentlichen Straßen und 
Schienenwegen einzuhalten sind. Die Immissionsgrenzwerte können aus schalltechnischer 
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und immissionsrechtlicher Sicht als Obergrenze der vom Verordnungsgeber als ohne Schall-
schutzmaßnahmen noch zumutbar eingestuften Belastungen durch Verkehrslärm angesehen 
werden. Hierbei sind die Werte von 70 dB(A) am Tag bzw. 60 dB(A) in der Nacht als untere 
Schwelle zur Gesundheitsgefahr anzusehen. 
 
Bezug nehmend auf die Lärmkartierung zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Ludwigshafen am Rhein [3] kann davon ausgegangen werden, dass es zu einem Ein-
trag von Verkehrslärm in das Plangebiet kommt. Zur vertieften Untersuchung des Sachver-
haltes wurde für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-
Straße Nord – Wohngebiet“ ein entsprechendes Schallgutachten beauftragt [4], welches zu 
folgenden Ergebnissen kommt: 
 
Tagzeitraum: 
Die aus dem Verkehrslärm (Straße und Schiene) resultierenden Beurteilungspegel zeigen, 
dass während des Tagzeitraums der Orientierungswert der DIN 18005 Teil 1 für allgemeine 
Wohngebiete von 55 dB(A) im gesamten Plangebiet überschritten wird. Auch der zur Abwä-
gung der Erheblichkeit der Lärmbelastung herangezogene Grenzwert der 16. BImSchV für 
Wohngebiete wird im Großteil des Geltungsbereiches nicht eingehalten. So wird an der östli-
chen Baugrenze ein Beurteilungspegel von bis zu 63 dB(A) erreicht, während für den westli-
chen Bereich ein Beurteilungspegel von bis zu 60 dB(A) innerhalb der Baugrenzen errechnet 
wird. Die Schwelle der Gesundheitsgefährdung laut Rechtsprechung von 70 dB(A) wird hin-
gegen nicht überschritten. 
 
Nachtzeitraum: 
Die Berechnungen ergeben, dass auch während des Nachtzeitraums der Orientierungswert 
der DIN 18005 Teil 1 für allgemeine Wohngebiete von 45 dB(A) nicht eingehalten werden 
kann. Des Weiteren führt die ermittelte Lärmbelastung – welche vor allem durch den nächtli-
chen Schienenverkehr verursacht wird – dazu, dass ebenso der Grenzwert der 16. BImSchV 
für Wohngebiete von 49 dB(A) im gesamten Plangebiet deutlich überschritten wird. So wer-
den im östlichen Bereich des Plangebietes Beurteilungspegel von bis zu 65 dB(A) und im 
Westen von bis zu 61 dB(A) erreicht. Folglich wird im gesamten Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes die Schwelle der Gesundheitsgefährdung laut Rechtsprechung von 60 dB(A) 
nachts überschritten. 
 
Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung zeigen demnach schalltechnische Kon-
flikte im Sinne der DIN 18005 auf. Der anstehende Lärmkonflikt ist im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens zu lösen, indem ein geeignetes Schutzkonzept erarbeitet wird. Das Ab-
standsgebot gemäß § 50 BImSchG sowie die Zuordnung geeigneter Nutzungen nach Bau-
NVO kommen nicht in Betracht, da sie im Widerspruch zu den städtebaulichen Zielsetzun-
gen stehen. Maßgeblich wird der nächtliche Beurteilungspegel durch die Schiene beeinflusst. 
Aus diesem Grund ist aktiver Schallschutz vor Straßenverkehrslärm nicht zielführend. Aktive 
Schallschutzmaßnahmen in Form von Schallschutzwänden sind an der zum Geltungsbereich 
relevanten Westseite der Bahnstrecke derzeit nicht vorhanden, wegen städtebaulicher Ge-
sichtspunkte und der negativen Kosten-Nutzen-Relation allerdings auch nicht umsetzbar. 
Daher sieht das Schallschutzkonzept passive Schutzmaßnahmen in Form einer schallopti-
mierten Grundrissgestaltung in Verbindung mit einer geeigneten Schalldämmung der Fassa-
den bzw. Fenster für Neubauten vor. 
 
 
3.9 Umweltbelange 

Die vorhandene Eingrünung des Oggersheimer Friedhofs mit Bäumen und Sträuchern befin-
det sich außerhalb des Bebauungsplanbereiches und wird somit künftig erhalten. Die dort 
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vorhandene imposante Roteiche wird nachrichtlich dargestellt sowie ein für sie vorgesehener 
Schutzraum. 
 
Die Grundstücke des Geltungsbereiches werden derzeit als landwirtschaftliche Fläche ge-
nutzt. Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden; 
landwirtschaftliche Flächen sollen nur im notwendigen Umfang genutzt werden. Im Flächen-
nutzungsplan 1999 der Stadt Ludwigshafen am Rhein wird die Fläche als Grünfläche darge-
stellt. Mit der 27. FNP-Teiländerung erfolgte die Darstellung eines Teilbereiches als Wohn-
baufläche; die übrige Darstellung wird im Wege der Berichtigung angepasst. Insofern wird 
hier nicht in die Darstellung einer landwirtschaftlichen Fläche eingegriffen, dennoch entfällt 
die derzeit gegebene Nutzungsmöglichkeit bei einer künftigen Verwendung als Wohngebiet. 
Dies ist im Stadtgebiet von Ludwigshafen aber fast immer der Fall, wenn Flächen des Au-
ßenbereichs einer Wohnnutzung zugeführt werden. 
 
Wie zuvor erwähnt, wurden in den letzten Jahren konsequent Innenentwicklungspotentiale 
realisiert, was nun – auch aufgrund der gestiegenen Wohnraumnachfrage – wiederum die 
Notwendigkeit von moderaten Entwicklungen im Außenbereich nach sich zieht. Auf diese 
generelle Wohnraumnachfrage hat der Gesetzgeber im Mai dieses Jahres reagiert, indem er 
für Planungen im Außenbereich, sofern sie der Wohnnutzung dienen, Erleichterungen be-
schlossen hat. 
 
Durch das Bebauungsplanverfahren Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-Straße Nord – Wohngebiet“ 
kommt es zu Eingriffen in Natur und Landschaft sowie der derzeitigen Nutzung. Der Eingriff 
in Natur und Landschaft soll durch entsprechende Festsetzungen gemindert werden. So 
wurde im Rahmen der ursprünglichen Konzeption ein Grünordnungsplan zum Bebauungs-
plan Nr. 645 „Adolf-Diesterweg-Straße Nord“ (Büro Olschewski, Ludwigshafen am Rhein, 
März 2017) erstellt. Durch die zuvor genannte Gesetzesänderung, auf deren Grundlage das 
Planverfahren Nr. 645b weitergeführt wird, ist für die nun vorliegende Planung kein formaler 
Eingriffsausgleich erforderlich. Trotzdem sollen vorgesehene Begrünungsmaßnahmen zu 
einer Kompensation beitragen. 
 
Hinsichtlich des Klimaaspektes ist das Plangebiet weitgehend frei von belastenden Emissio-
nen. Es profitiert außerdem von den angrenzenden Flächen. Im Einheitlichen Regionalplan 
2020 des Planungsverbands Region Rhein-Neckar wird das Plangebiet als Bestandteil von 
„Flächen mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung (regional)“ dargestellt. Das 
Klimagutachten der Stadt Ludwigshafen am Rhein, erarbeitet durch die Universität Trier im 
Jahr 2000, stellt den Oggersheimer Friedhof (zu dem das Plangebiet gemäß baulicher Aus-
weisung gehört) als Grünfläche mit mittlerer mikroklimatisch positiver Wirkung dar. Aufgrund 
der Kleinkörnigkeit des klimarelevanten Eingriffs in Zusammenhang mit der guten Durchlüf-
tung aufgrund der Lage am Ortsrandbereich sind hier keine wesentlichen Beeinträchtigungen 
zu erwarten. 
 
Im Bereich der Schutzstreifen vorhandener Leitungen sind nur bestimmte Anpflanzungen in 
Abstimmung mit dem Leitungsträger möglich. Eine Eingrünung des neuen Ortsrandes ist nur 
mit geeigneten Sträuchern möglich. Eine in die Ferne wirksame Ortseingrünung wird vorwie-
gend nur nach Osten möglich sein. Daher soll im Rahmen der Baukonzeption auf eine 
Durchgrünung des Plangebietes geachtet werden, so dass hier Baumpflanzungen erfolgen, 
die auch eine Fernwirkung haben und so die Gebäudewahrnehmung in der Landschaft über-
lagern. 
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4 VERHÄLTNIS ZUR ÜBERGEORDNETEN UND SONSTIGEN PLANUNG 

4.1 Regional- und Landesplanung 

Der aktuell gültige Einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar aus dem Jahr 2014 stellt für den 
betroffenen Geltungsbereich eine sonstige Fläche dar. Damit ist keine raumordnerische Ziel-
vorgabe beeinträchtigt. Der Bebauungsplan Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-Straße Nord – 
Wohngebiet“ gilt somit nach den Vorschriften des § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raum-
ordnung angepasst. 
 
 
4.2 Flächennutzungsplanung 

Die 27. Teiländerung des Flächennutzungsplanes 1999 der Stadt Ludwigshafen am Rhein 
weist einen Teil des Geltungsbereiches bereits als Wohnbaufläche aus. Das übrige Plange-
biet ist als Grünfläche dargestellt und wird gemäß § 13b i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im 
Wege der Berichtigung angepasst, sodass der Bebauungsplan Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-
Straße Nord – Wohngebiet“ gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwi-
ckelt ist. 
 
 
4.3 Rechtskräftige Bebauungspläne 

Das Plangebiet umfasst eine Teilfläche des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 192 „Fried-
hofserweiterung Oggersheim“. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 645b „Adolf-
Diesterweg-Straße Nord – Wohngebiet“ werden für diesen Geltungsbereich die bisher be-
stehenden Festsetzungen geändert. 
 
 
 

5 BEGRÜNDUNG ZU DEN PLANFESTSETZUNGEN 

5.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

5.1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Für das Plangebiet wird ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt, wobei die in § 4 Abs. 3 
BauNVO genannten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Gegenstand des Bebau-
ungsplanes sind. Damit sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende 
Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht zu-
lässig. Der Versorgung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften, 
nicht störende Handwerksbetriebe sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke werden nur in den Erdgeschossen zugelassen. 
 
Auf diese Weise – und damit der städtebaulichen Konzeption entsprechend – soll dem Woh-
nen der Schwerpunkt eingeräumt werden. Gleichwohl sollen Nutzungen, welche auch der 
ansässigen Wohnbevölkerung dienen, zulässig sein. Hierunter können z. B. Praxen für Phy-
siotherapeuten, Büro für Pflegedienste, Hausverwaltungen o. ä. fallen. 
Zur Ermittlung der Gesamtversiegelung können die als private Grünfläche festgesetzten 
Grundstücksanteile angerechnet werden. Dahingegen wird festgesetzt, dass die privaten Er-
schließungsflächen, welche der verkehrlichen Erschließung dienen, bei der Bilanzierung un-
berücksichtigt bleiben. Dies betrifft vor allem die Zufahrt von der Adolf-Diesterweg-Straße 
sowie eine u. U. erforderliche Wendeplatte für Feuerwehr- und Müllfahrzeuge. Zufahrten zu 
Stellplätzen hingegen werden angerechnet, ebenso wie ggfs. notwendige Feuerwehraufstell-
flächen. Damit soll dem Aspekt Rechnung getragen werden, dass die Erschließungsflächen, 
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die bei vergleichbaren Projekten in öffentlicher Hand sind, hier nicht zusätzlich bei der Ermitt-
lung der Gesamtversiegelung zu Buche schlagen. 
 
Die festgesetzte maximale Attikahöhe gibt bei drei Vollgeschossen Spielräume hinter der 
Attika unter Umständen technische Anlagen (z. B. Photovoltaik etc.) unterzubringen oder das 
Erdgeschoss etwas über Geländeniveau zu erheben. 
 
5.1.2 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 

Die künftige Bebauung des Plangebietes greift die Bebauung der Umgebung auf. Daher wird 
eine offene Bauweise festgesetzt. Durch die Festsetzung der offenen Bauweise in Verbin-
dung mit einer Begrenzung der Zahl der Vollgeschosse wird eine dem Standort angemesse-
ne Bebauungsdichte gewährleistet. 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die festgesetzten Baugrenzen definiert 
und regeln, welche Grundstücksteile mit Hauptanlagen bebaut werden dürfen. Die festgeleg-
ten Baufenster erlauben dabei eine größtmögliche Flexibilität bei der baulichen Ausnutzung 
der Grundstücke. Die festgesetzten Baugrenzen dürfen ausnahmsweise durch Balkone und 
Loggien überschritten werden. Voraussetzung ist, dass diese maximal 1/3 der zugeordneten 
Fassadenlänge einnehmen. Dies trägt ebenfalls zu einer flexibleren Ausnutzung und Anord-
nung der Baukörper innerhalb der Baufenster bei. 
 
5.1.3 Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen 

Unter Berücksichtigung der durch den Verkehrslärm sowohl in der Tag-, als auch in der 
Nachtzeit verursachten Überschreitungen der Orientierungs- (DIN 18005) und Grenzwerte 
(16. BImSchV) sind Festsetzungen zum passiven Lärmschutz notwendig. Diese sollen einen 
erforderlichen Geräuschimmissionsschutz gewährleisten. Demnach sollten, neben der Um-
setzung einer lärmrobusten Bebauungsstruktur mit einer schalloptimierten Grundrissgestal-
tung, für betroffene Schlafräume, zusätzlich zur Luftschalldämmung der Außenbauteile mit 
Schallschutzfenstern, ergänzend geeignete schallgedämmte Lüftungseinrichtungen vorge-
sehen werden. 
 
Die Dimensionierung der passiven Schallschutzmaßnahmen zum Schutz gegen Außenlärm 
erfolgt entsprechend den Anforderungen der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau – Anforde-
rungen und Nachweise“ (Stand November 1989). Darin werden u. a. Aussagen zu den Lärm-
pegelbereichen, den Anforderungen an die Außenbauteile unter Berücksichtigung unter-
schiedlicher Raumarten und Nutzungen sowie zu den Anforderungen für Lüftungseinrichtun-
gen getroffen, welche beim Bau der Gebäude zu berücksichtigen sind. Bei der genannten 
Fassung der DIN 4109 handelt es sich um den in Rheinland-Pfalz bauaufsichtlich eingeführ-
ten Stand. 
 
Aus dem Beurteilungspegel am Tag berechnet sich der für die Dimensionierung der passiven 
Schallschutzmaßnahmen maßgebliche Außenlärmpegel, der entsprechend der Vorgaben 
der DIN 4109 zu Lärmpegelbereichen zusammengefasst wird, wie es Tabelle 1 zeigt. Die 
Außenbauteile von Aufenthaltsräumen sind im Plangebiet nach den Lärmpegelbereichen III 
und IV auszubilden. 
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Tabelle 1: Lärmpegelbereiche und erforderliches Gesamtschalldämm-Maß der Außenbau-
teile nach DIN 4109 vom November 1989, Tab. 8. 

Lärmpegelbereich 
maßgeblicher  

Außenlärmpegel 

Erforderliches Gesamtschalldämm-Maß 
(erf. R’w,es) 

für Aufenthaltsräume 
in Wohnungen 

für Büroräume und 
ähnliches 

II 56 bis 60 db(A) 30 dB 30 dB 

III 61 bis 65 db(A) 35 dB 30 dB 

IV 66 bis 70 db(A) 40 dB 35 dB 

V 71 bis 75 db(A) 45 dB 40 dB 

VI 76 bis 80 db(A) 50 dB 45 dB 

 
Zudem sind im gesamten Plangebiet zum Schutz der Nachtruhe für Schlaf- und Kinderzim-
mer schallgedämmte Lüftungen an denjenigen Fassaden vorzusehen, an denen der Beurtei-
lungspegel über 45 dB(A) nachts liegt, sofern der notwendige hygienische Luftwechsel nicht 
auf andere Weise sichergestellt werden kann. 
 
Um die Anforderungen im Einzelfall und je nach spezifischer Situation flexibel handhaben zu 
können, wird eine Ausnahmemöglichkeit von den getroffenen Festsetzungen eingeräumt. 
Sofern nachgewiesen werden kann, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere 
Anforderungen an den Schallschutz resultieren oder andere geeignete Maßnahmen getrof-
fen werden, um den erforderlichen Schallschutz zu gewährleisten, kann von den Festsetzun-
gen abgewichen werden. Hierzu ist ein Einzelnachweis nach der DIN 4109 in der bauauf-
sichtlich eingeführten Fassung erforderlich. 
 
5.1.4 Grünordnerische Festsetzungen 

Die formulierten Pflanzgebote dienen in erster Linie der optischen Gestaltung des Orts- und 
Friedhofsrandes und der Eingriffsminimierung. Insbesondere im Übergang zur offenen Land-
schaft in Richtung Norden und Osten soll eine Eingrünung des Stadtrandes erfolgen. Im Be-
reich der Stellplätze mit ihren Zufahrten dient die Festsetzung der Verschattung und damit 
der Reduzierung der Wärmeabstrahlung. 
 
Die vorhandene Eingrünung des Friedhofs mit Bäumen und Sträuchern (ca. 5,00 m breiter 
Streifen) wird erhalten und befindet sich außerhalb des Bebauungsplanbereichs. Der Bebau-
ungsplan sieht darüber hinaus im südlichen Bereich eine Grünspange von 2,50 m Breite vor. 
Damit wird dem Schutz des Kronentraufbereichs Rechnung getragen. Die hier festgesetzte 
Gehölzfläche soll die vorhandene Heckenpflanzung auf dem Friedhofsgelände ergänzen, 
Lücken schließen und die Grünabschirmung zwischen den unterschiedlichen Nutzungen 
deutlich stärken. 
 
Durch das Anpflanzen von Bäumen auf dem Grundstück soll einerseits eine Ortsrandeingrü-
nung erreicht werden, die auch in ihrer Fernwirkung in Erscheinung tritt. Andererseits dient 
sie der Eingriffsminimierung und der Verschattung versiegelter Flächenanteile. Aus diesem 
Grund ist festgesetzt, dass zu pflanzende Bäume zunächst im Bereich der nördlichen WA-
Grenze im Übergangsbereich zur privaten Grünfläche anzupflanzen sind. Dies ist nur in dem 
Rahmen möglich, in dem die Schutzstreifen der unterirdischen Leitungen (GASCADE, RMR 
und TWL) sich nicht berühren bzw. überlagern und ein ausreichendes Pflanzfenster ergeben 
und wenn die Leitungsträger entsprechenden Pflanzungen zustimmen. Sollte aus techni-
schen Gründen hier keine Baumpflanzung möglich sein, sind die Bäume entsprechend an 
anderer Stelle – nämlich vor den Nordfassaden der Gebäude – zu pflanzen, so dass sie in 
die unbebaute Landschaft hineinwirken können. Gleiches gilt für die geforderten Baumpflan-
zungen in Stellplatznähe: Sollten Bäume – beispielsweise aufgrund vorhandener Leitungen – 
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nicht gepflanzt werden können, so sind ersatzweise andere Pflanzungen vorzunehmen, um 
größere Parkflächen optisch aufzulockern und Aufheizeffekte zu minimieren. 
 
Außerhalb des Planbereichs befindet sich eine ca. 80-jährige Roteiche (nachrichtlich darge-
stellt). Zum Schutz und Erhalt der Roteiche ist der Schutzraum des Kronentraufbereichs dar-
gestellt, in dem weder Nebenanlagen noch Baustelleneinrichtungen untergebracht werden 
dürfen, um hier eine gravierende Beeinträchtigung des Baumes zu vermeiden. 
 
Die Festsetzung von Dachbegrünungen auf Wohngebäuden, Garagen und Carports dient 
vor allen Dingen der Verminderung von Aufheizeffekten sowie der zwischenzeitlichen Spei-
cherung von Regenwasser. 
 
5.1.5 Flächen mit Geh- und Leitungsrechten 

Aufgrund der vorhandenen Leitungstrassen sind zugunsten der entsprechenden Versor-
gungsträger (GASCADE Gastransport GmbH, Technische Werke Ludwigshafen AG, Rhein-
Main-Rohrleitungsgesellschaft mbH) Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belegt, 
welche mit entsprechenden Vorgaben und ggf. Einschränkungen seitens der Leitungsträger 
verbunden sind. Des Weiteren müssen die angrenzenden Ackerflächen auch weiterhin für 
den landwirtschaftlichen Verkehr erreichbar sein, weshalb hier ein Fahrrecht eingeräumt 
wird. Innerhalb dieser Flächen ist die Errichtung baulicher Anlagen oder Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 BauNVO nicht erlaubt. Das Anpflanzen nicht tiefwurzelnder Bäume und / 
oder Sträuchern ist nur in Abstimmung mit den Leitungsträgern zulässig. 
 
 
5.2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

5.2.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

In Anlehnung an die vorhandene Bebauung an der Adolf-Diesterweg-Straße ist im Plange-
biet eine Flachdachbebauung festgesetzt. Um hier in unmittelbarer Nachbarschaft zum Og-
gersheimer Friedhof und im Übergang zur freien Landschaft eine moderate Höhenentwick-
lung zu erreichen, werden maximal drei Vollgeschosse festgesetzt. Staffelgeschosse sind 
nicht erlaubt. 
 
Abstellplätze für Müllbehälter sind aus gestalterischen Gründen einzuhausen und zu begrü-
nen. 
 
5.2.2 Anzahl der erforderlichen Stellplätze und ihre Gestaltung 

Je Wohneinheit wird der Nachweis von 1,5 Stellplätzen gefordert. Zum einen entspricht dies 
der Obergrenze für Mehrfamilienhäuser, wie sie die Verwaltungsvorschrift über „Zahl, Größe 
und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge“ des Finanzministeriums Rheinland-
Pfalz vom 24.07.2000 als Richtzahl formuliert. Zum anderen hat eine Erhebung vor Ort zu 
unterschiedlichen Zeiten ergeben, dass das im öffentlichen Raum vorhandene Parkplatzan-
gebot nicht vollständig ausgeschöpft ist. Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen 
werden, dass die Realisierung des Wohnbaustandortes keinen Parkdruck begründet oder 
sich nachteilig auf die örtliche Verkehrssituation auswirkt. Bezug nehmend auf das Rund-
schreiben des Finanzministeriums Rheinland-Pfalz vom 29.10.2015 (13 200-463) „Hinweise 
zum Vollzug der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO)“ kann von dem festgesetzten 
Stellplatzschlüssel auch abgewichen werden, sofern es sich bei Bauvorhaben um die Reali-
sierung von Sonderwohnformen (z. B. öffentlich geförderter Wohnraum, betreutes Wohnen 
o. ä.) handelt. 
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Stellplätze sowie Zufahrten zu Stellplätzen sind mit einem versickerungsfähigen Belag her-
zustellen, um das vor Ort anfallende Niederschlagswasser über die natürliche Bodenfunktion 
der Grundwasserbildung zuzuführen. 
 
 
5.3 Hinweise 

5.3.1 Wasserrechtliche Belange 

Gemäß den Grundsätzen der Abwasserbeseitigung nach dem Wasserhaushaltsgesetz (vgl. 
§ 55 Abs. 2 WHG) soll anfallendes, nicht behandlungsbedürftiges Niederschlagswasser orts-
nah über die belebte Bodenzone versickert werden. Auch eine Sammlung und Verwertung 
als Brauchwasser ist denkbar. Im Rahmen des Bauantragsverfahrens ist ein entsprechendes 
Entwässerungskonzept zu erarbeiten und mit den betroffenen Fachdienststellen abzustim-
men. Für den Fall, dass Regenwasser als Brauchwasser verwendet werden soll, ist die Inbe-
triebnahme einer solchen Anlage der zuständigen Behörde gegenüber anzeigepflichtig. Des 
Weiteren steht für die Einleitung von Niederschlagswasser keine eigene öffentliche Kanalisa-
tion zur Verfügung, weshalb die Versickerung innerhalb des Plangebietes zu favorisieren ist; 
nur das anfallende Schmutzwasser sollte der Kläranlage zugeleitet werden. Zudem ist vor 
dem Hintergrund immer häufiger auftretender Starkregenereignisse eine hydraulische Über-
lastung der städtischen Kanäle durch übermäßige Regenwassereinleitung zu vermeiden. 
Verschiedene Maßnahmen, wie beispielsweise eine gezielte oberflächige Wasserableitung 
durch ein vom Gebäude abgewandtes Grundstücksgefälle oder die Vermeidung von Flä-
chenbefestigungen, wirken sich dabei nicht nur positiv auf den Wasserhaushalt aus, sondern 
tragen auch zu einer Überflutungssicherheit bei. 
 
5.3.2 Hochwasserschutz 

Das Plangebiet befindet sich in der Rheinniederung, welche durch Deiche, Schöpfwerke und 
Hochwassermauern gegen Rheinhochwasser geschützt ist. Bei einem Versagen der Hoch-
wasserschutzeinrichtungen ist es möglich, dass das Gebiet zwischen Rheinhauptdeich und 
Hochufer überflutet wird. Hieraus lässt sich kein Schadensersatzanspruch sowie kein An-
spruch auf Verstärkung oder Erhöhung der Hochwasserschutzanlage ableiten. 
 
5.3.3 Bodenschutz 

Nach Auswertung des Bodenschutzkatasters Rheinland-Pfalz (ehem. Abfalldeponiekataster 
Rheinland-Pfalz) ist der vorliegende Geltungsbereich von keiner registrierten Altablagerung 
betroffen. Nach zusätzlicher Auswertung des „Katasters potentieller Altstandorte und Altabla-
gerungen im Stadtgebiet Ludwigshafen“ streicht eine ungeordnete Ablagerung die westliche 
Ecke des Plangebietes (ca. 180 m²), festgestellt auf einem Luftbild aus 1969. Über Menge 
und Beschaffenheit des Materials liegen keine Informationen vor. Da die Fläche von gerin-
gem Ausmaß ist und in diesem Bereich keine sensible Nutzung vorgesehen ist (Zufahrtsbe-
reich), begründet der Eintrag aus bodenschutzrechtlicher Sicht keinen Handlungsbedarf. 
Dennoch beinhaltet der Bebauungsplan einen allgemeinen Hinweis zum Umgang mit gefah-
renverdächtigen Umständen, anfallenden Aushubmassen sowie dem Arbeits- und Umge-
bungsschutz. 
 
5.3.4 Kampfmittel 

Eine zur Untersuchung von archäologischen Vorkommnissen durchgeführte Geomagneti-
sche Erkundung beinhaltete auch Auswertungen zu möglichen Kampfmittelvorkommen in-
nerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanentwurfes Nr. 645 „Adolf-Diesterweg-
Straße Nord“. Im Zuge dieser Auswertung wurde eine relevante Verdachtsstelle ermittelt, 
welche sich nördlich der vorhandenen Hauptwasserleitung in deren Nahbereich befand. Die-
se Verdachtsstelle wurde in Kooperation mit dem Kampfmittelräumdienst geöffnet. Dabei 
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wurde ein längerer Eisenstab zutage gefördert. Weitere verdächtige Gegenstände wurden 
nicht festgestellt. 
 
Für den übrigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 645b liegen derzeit keine Er-
kenntnisse über das Vorhandensein von Kampfmitteln vor, weshalb die Planung einen ent-
sprechenden Hinweis beinhaltet. 
 
5.3.5 Archäologische Funde 

Die Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie verzeichnet für das Plangebiet 
mehrere archäologische Fundstellen. Hierbei handelt es sich um Siedlungsbefunde, welche 
von der Vorgeschichte bis in die Neuzeit reichen und um mittelalterliche Gräber (Fdst. Og-
gersheim 14), Gräber unbekannter Zeitstellung (Fdst. Oggersheim 20) sowie um eine Bestat-
tung der Jungsteinzeit und Siedlungsbefunde der Bronzezeit (Fdst. Studernheim 5). 
 
Bereits im Rahmen der frühzeitigen Trägerbeteiligung zum ursprünglichen Bebauungsplan-
entwurf Nr. 645 „Adolf-Diesterweg-Straße Nord“ wurden von der Direktion Landesarchäolo-
gie diesbezüglich Bedenken vorgebracht. Um hier vertiefte Erkenntnisse zu erhalten, beauf-
tragte die Stadt Ludwigshafen am Rhein in Absprache mit der Landesarchäologie eine Geo-
magnetische Erkundung. Die durchgeführte Untersuchung des Geltungsbereiches zum Be-
bauungsplanentwurf Nr. 645 führte dazu, dass sich die Verdachtsmomente im Hinblick auf 
bodenarchäologische Fundstellen verdichteten. In Folge dessen wurden durch den Bereich 
Gebäudemanagement der Stadtverwaltung als Vorhabenträger für das Grundstück des Be-
bauungsplanes Nr. 645a (Kindertagesstätte) in Abstimmung mit der Direktion Landesarchäo-
logie Suchgrabungen beauftragt. 
 
Diese Grabungen führten zu der Einschätzung, dass auch auf der Fläche des nun vorliegen-
den Bebauungsplangebietes Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-Straße Nord – Wohngebiet“ ent-
sprechende Abstimmungen und weitere Untersuchungen erforderlich sind. Vor diesem Hin-
tergrund ist mit der Direktion Landesarchäologie zeitnah und im Vorfeld jeglicher Erschlie-
ßungs- und Baumaßnahmen eine Grabungsvereinbarung abzuschließen, deren Ziel die 
Durchführung einer archäologischen Ausgrabung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-Straße Nord – Wohngebiet“ ist. 
 
Darüber hinaus ist nur ein geringer Teil der tatsächlich im Boden vorhandenen archäologi-
schen Denkmale bekannt, weshalb es bei der Durchführung von Erdarbeiten gesetzlich vor-
geschriebene Maßnahmen zu beachten gilt. Weiterhin können sich im Plangebiet bisher 
nicht bekannte Kleindenkmäler (wie z. B. Grenzsteine) befinden. Diese sind zu berücksichti-
gen bzw. dürfen von Planierungen o. ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten, histori-
schen Standort entfernt werden. 
 
5.3.6 Baugrund 

Dieser Hinweis beinhaltet Informationen zur Bodenbeschaffenheit innerhalb des Geltungsbe-
reiches sowie weitere Handlungsempfehlungen. 
 
5.3.7 Natürliches Radonpotential 

Im Bereich des Oberrheingrabens kann das natürliche Radonpotential lokal erhöht sein. Es 
wird daher empfohlen, bei Neubauten darauf zu achten, dass eine durchgängige Betonfun-
damentplatte erstellt wird und der DIN-gerechte Schutz gegen Bodenfeuchte gewährleistet 
ist. In Kellerräumen oder Räumen mit erdberührten Wänden, die dauerhaft durch Personen 
als Wohn- oder Arbeitsbereich genutzt werden, sollte auf ausreichende (Fenster-)Lüftung vor 
allem während der Heizperiode geachtet werden. Zur Feststellung der konkreten Radonkon-
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zentration im Bereich des einzelnen Bauplatzes können orientierende Radonmessungen in 
der Bodenluft sinnvoll sein. 
 
5.3.8 Überörtliche Versorgungs- und Produktenleitungen 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-Straße 
Nord – Wohngebiet“ verlaufen zwei unterirdische Leitungstrassen. Zum einen handelt es sich 
um eine Erdgasfernleitung der Firma GASCADE Gastransport GmbH, zum anderen um eine 
Wasserhauptleitung der Technischen Werke Ludwigshafen AG zur Versorgung der nördli-
chen Stadtteile mit (Trink-)Wasser. Diese Leitungen sind entsprechend dinglich gesichert. 
Eine dritte Leitungstrasse befindet sich außerhalb des Plangebietes auf Frankenthaler Ge-
markung; hierbei handelt es sich um eine Mineralölfernleitung der Rhein-Main-Rohrleitungs-
transportgesellschaft mbH, deren Schutzstreifen den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
tangiert. 
 
Eine Überbauung der Erdgasfernleitung, der Wasserhauptleitung sowie deren Schutzberei-
che durch Straßenaufbau, Plätze, Wege und Radwege ist unter Einhaltung von technischen 
Vorgaben grundsätzlich möglich, bedarf jedoch der vorherigen Abstimmung und Genehmi-
gung der Leitungsträger (GASCADE / TWL / RMR). 
Für die Trasse der GASCADE (Erdgasfernleitung) ist eine Schutzstreifenbreite von 6,00 m – 
bei mittig liegender Leitung – erforderlich, d. h. ab Scheitel jeweils 3,00 m in beide Richtun-
gen. Bei Bauarbeiten sind entsprechende Sicherheitsvorgaben zu beachten. Für Arbeiten in-
nerhalb dieses Schutzstreifens ist die Zustimmung des Leitungsträgers erforderlich, daher 
sind entsprechend frühzeitige Abstimmungen vorzunehmen. Diese Abstimmungsnotwendig-
keit betrifft nicht nur bauliche Maßnahmen; auch Pflanzmaßnahmen (ggf. wegen Wurzelent-
wicklung) bedürfen der Abstimmung. Sofern sich der Schutzstreifen der RMR (Mineralölfern-
leitung auf Frankenthaler Gemarkung, Schutzstreifenbreite jeweils 5,00 m) mit dem Schutz-
streifen der GASCADE überlagert, sind vor Beginn von Baumaßnahmen innerhalb dieser 
Flächen auch Abstimmungen mit der RMR erforderlich. 
 
Die Leitung der TWL ist mit einem beidseitigen Schutzstreifen von 4,00 m dinglich gesichert. 
Auch hier sind für Bau- und Pflanzarbeiten im Vorfeld entsprechende Abstimmungen durch-
zuführen. Es ist davon auszugehen, dass tiefwurzelnde Bäume und Sträucher innerhalb der 
genannten Schutzstreifen nicht angepflanzt werden können. 
 
5.3.9 Barrierefreies Bauen 

Um den Belangen behinderter Menschen gerecht zu werden, wird ein entsprechender Hin-
weis bezüglich des barrierefreien Bauens aufgenommen. 
 
5.3.10 DIN-Regelwerke 

Sofern in den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes auf DIN-Regelwerke Bezug genom-
men wird, sind diese während der üblichen Bürozeiten bei der Geschäftsstelle der Stadtpla-
nung Ludwigshafen im Rathaus, Rathausplatz 20, einsehbar. 
 
5.3.11 Freiflächengestaltungsplan 

Um die Einhaltung der festgesetzten Grünordnungsmaßnahmen überprüfen zu können, ist 
mit den Bauantragsunterlagen ein sog. Freiflächengestaltungsplan einzureichen. Aus diesem 
sollten die anzupflanzenden Bäume und Sträucher sowie die sonstigen Bepflanzungen nach-
vollziehbar hervorgehen. 
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5.3.12 Vorschlagsliste zur Verwendung von Pflanzenarten 

Die Pflanzliste bietet eine Auswahl heimischer Baum- und Straucharten, welche bei der Ge-
staltung der privaten Grünflächen vorzugsweise verwendet werden sollen. 
 
 
 

6 UMWELTBERICHT 

Der Bebauungsplan Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-Straße Nord – Wohngebiet“ wird im be-
schleunigten Verfahren nach § 13b BauGB i.V.m. § 13a und § 13 BauGB aufgestellt. Den 
gesetzlichen Verfahrenserleichterungen gemäß § 13 Abs. 3 BauGB entsprechend wird keine 
förmliche Umweltprüfung durchgeführt, weshalb die Begründung zum Bebauungsplan keinen 
Umweltbericht enthält. 
 
 
 

7 ABWÄGUNG DER ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN BELANGE 

7.1 Informelle Beteiligungsschritte 

Auf Grundlage des ursprünglichen Bebauungsplanentwurfes Nr. 645 „Adolf-Diesterweg-Stra-
ße Nord“ wurden bereits verschiedene Beteiligungsschritte durchgeführt. 
 
So konnten sich Bürger*innen im Rahmen einer frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung bei 
der Verwaltung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie deren Auswirkun-
gen unterrichten lassen. Am 15.12.2016 wurde ein Erörterungstermin durchgeführt. Außer-
dem bestand die Möglichkeit, sich in der Zeit zwischen dem 02.12.2016 und 16.12.2016 zur 
Planung zu äußern. Während dieser frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine An-
regungen vorgebracht. 
 
Auch die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden frühzeitig anhand des 
Bebauungsplanentwurfes Nr. 645 „Adolf-Diesterweg-Straße Nord“ beteiligt. Des Weiteren 
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu dem Planentwurf Nr. 
645b mit Stand vom 20.11.2017 um ihre Stellungnahmen gebeten. Hierzu vorgebrachte An-
regungen wurden, sofern sie begründet waren, in die derzeitige Planung eingearbeitet. 
 
Nach der erneuten Beschlussfassung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 645b „Adolf-
Diesterweg-Straße Nord – Wohngebiet“ und der damit verbundenen Änderung der Verfah-
rensart stellen die bislang durchgeführten Beteiligungen keine formal erforderlichen Verfah-
rensschritte dar. Diese werden im Folgenden und den gesetzlichen Bestimmungen entspre-
chend durchgeführt. 
 
 
7.2 Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 3 BauGB 

Im Zuge der Bekanntmachung des Beschlusses über den erweiterten Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-Straße Nord – Wohngebiet“ sowie die geän-
derte Verfahrensart wurde die Öffentlichkeit darüber informiert, dass sie sich beim Bereich 
Stadtplanung der Stadt Ludwigshafen am Rhein über die allgemeinen Ziele und Zwecke so-
wie wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten lassen und im Zeitraum vom 
02.05.2019 bis einschließlich 17.05.2019 zu der Planung äußern kann. Im Rahmen dieses 
Verfahrensschrittes wurden keine Anregungen vorgebracht. 
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7.3 Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB auf Grundlage des Planent-
wurfs Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-Straße Nord – Wohngebiet“ vom 22.08.2019 

Mit Schreiben vom 02.09.2019 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB um ihre Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf Nr. 
645b „Adolf-Diesterweg-Straße Nord – Wohngebiet“ gebeten. Im Zeitraum zwischen dem 
03.09.2019 und 04.10.2019 wurden zum Planungsstand vom 22.08.2019 folgende Anregun-
gen vorgebracht: 
 
Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH (Schreiben vom 02.09.2019, siehe 
Anlage 9.3.1) 

Der im Bebauungsplan dargestellten Privaten Grünfläche zur Anpflanzung von Bäumen und 
Sträuchern sowie zur Nutzung als Versickerungsfläche innerhalb des 10 m breiten Schutz-
streifens kann nicht zugestimmt werden. Die Plandarstellung muss entsprechend geändert 
werden. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes werden angepasst, sodass die vorhandene Anla-
ge nicht beeinträchtigt wird. Darüber hinaus wurde der Verlauf der Mineralölfernleitung be-
reits nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. Weiterhin dienen die Festsetzung ei-
nes entsprechenden Leitungsrechts und die Aufnahme eines Hinweises ebenfalls der Si-
cherstellung des Schutzes der Versorgungsleitung. Auf Ebene der Bauleitplanung sind keine 
weiteren Maßnahmen erforderlich. 
 
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Gesundheitsamt (Schreiben vom 03.09.2019, siehe 
Anlage 9.3.2) 

Die Festsetzungspunkte zu passiven Schallschutzmaßnahmen sind zwingend zu beachten. 
Des Weiteren werden aufgrund des natürlichen Radonpotentials in diesem Gebiet orientie-
rende Radonmessungen in der Bodenluft empfohlen; das Gesundheitsamt ist über die Er-
gebnisse in Kenntnis zu setzen. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Einhaltung der festgesetzten Maßnahmen zum passiven Schallschutz ist im Rahmen des 
Bauantrages durch den Vorhabenträger nachzuweisen und somit Voraussetzung für die Er-
teilung einer Baugenehmigung. 
Darüber hinaus gibt die Planung lediglich einen Rahmen für die künftige Nutzung der betrof-
fenen Grundstücke vor. Demnach kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage über die 
tatsächliche Bebauung getroffen werden. Vor diesem Hintergrund wurde bereits ein Hinweis 
in den Bebauungsplan aufgenommen; die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
GASCADE Gastransport GmbH (Schreiben vom 09.09.2019, siehe Anlage 9.3.3) 

Es werden Auflagen und Hinweise zum Schutz der durch das Plangebiet verlaufenden Erd-
gasleitung gegeben. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Erdgasfernleitung ist bereits nachrichtlich im Bebauungsplan dargestellt. Des Weiteren 
wurde ein entsprechendes Leitungsrecht festgesetzt sowie ein Hinweis zum Schutz der Ver-
sorgungsleitung aufgenommen. Auf Ebene der Bauleitplanung sind keine weiteren Maßnah-
men erforderlich, weshalb die Anregung zur Kenntnis genommen wird. 
 
Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie – Au-
ßenstelle Speyer (Schreiben vom 13.09.2019 und 21.10.2019, siehe Anlage 9.3.4) 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind mehrere Fundstellen verzeichnet (Fdst. Oggersheim 
14 und 20 sowie Studernheim 5). Bezüglich der im Bereich Nr. 645a durchgeführten Ausgra-
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bung, welche Siedlungsfunde erbrachte, sowie der vorliegenden geomagnetischen Prospek-
tion wird darauf hingewiesen, dass für den Teilbereich Nr. 645b Grabungsmaßnahmen un-
umgänglich sein werden. 
Darüber hinaus ist nur ein geringer Teil der tatsächlich im Boden vorhandenen archäologi-
schen Fundstellen / Denkmäler bekannt. Eine Zustimmung der Direktion Landesarchäologie 
– Speyer ist an die Übernahme bestimmter Punkte gebunden. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
In einem gemeinsamen Erörterungstermin am 17.10.2019 wurde die Erforderlichkeit archäo-
logischer Ausgrabungen besprochen. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse und Abstim-
mungen mit der Landesarchäologie wird der bisher im Bebauungsplan formulierte Hinweis 
entsprechend angepasst. Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind keine weite-
ren Maßnahmen erforderlich. 
 
Landesamt für Geologie und Bergbau (Schreiben vom 16.09.2019, siehe Anlage 9.3.5) 

Es werden Hinweise u. a. hinsichtlich der Tragfähigkeit des Bodens bzw. Baugrundes, den 
Grundwasserständen sowie zur Durchführung von Radonmessungen gegeben. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Hinsichtlich der spezifischen Informationen zur Tragfähigkeit des Bodens bzw. Baugrundes 
sowie zu den Grundwasserständen wird ein Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 
Der Umgang mit anfallendem Oberflächenwasser muss objektbezogen geprüft werden. Da 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden kann, wann und wie die Flächen des Plan-
gebietes einer baulichen Nutzung zugeführt werden, muss ein Entwässerungskonzept im 
Rahmen des Bauantragsverfahrens erarbeitet und mit den zuständigen Fachdienststellen 
abgestimmt werden. 
Bezug nehmend auf die Durchführung von Radonmessungen wird ausgeführt, dass der Aus-
tritt von Radon aus dem Boden kleinräumig stark variieren kann. Bei der vorliegenden Pla-
nung handelt es sich um einen Angebotsbebauungsplan, welcher den Rahmen für eine bau-
liche Entwicklung vorgibt. Aufgrund dessen sind solche Untersuchungen erst dann sinnvoll, 
wenn genaue Standorte von Gebäuden feststehen. Ein entsprechender Hinweis ist bereits 
im Bebauungsplan enthalten, weshalb dieser Teil der Anregung zur Kenntnis genommen 
wird. 
 
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Schreiben vom 16.09.2019, siehe Anlage 9.3.6) 

Durch das Plangebiet führen sieben Richtfunkverbindungen, welche sich in unterschiedli-
chen vertikalen Korridoren befinden. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden maximal 3 Vollgeschosse 
bzw. eine maximale Gebäudehöhe (OK Attika) von 11,00 m festgesetzt. Hierdurch kann aus-
geschlossen werden, dass es zu einer Beeinträchtigung der durch das Plangebiet verlaufen-
den Richtfunkstrecken kommt. Die Anregung wird deshalb zur Kenntnis genommen. 
 
Technische Werke Ludwigshafen AG (Schreiben vom 17.09.2019, siehe Anlage 9.3.7) 

Eine Versorgung des Gebietes mit Gas und Strom muss erst noch aufgebaut werden; Fern-
wärme kann nicht bereitgestellt werden. Des Weiteren sind bei allen Arbeiten im Bereich der 
Gas- und Wasserversorgungsleitungen verschiedene Vorschriften in der jeweils gültigen 
Fassung zu beachten. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Da die erforderliche interne Erschließung private Grundstücksfläche sein wird, liegt die Ent-
scheidung über die Art der Versorgung grundsätzlich in der Befugnis der/s Grundstücksei-
gentümer/s. 
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Im Übrigen handelt es sich um allgemein gültige Standards bzw. Vorschriften des Trägers 
bzw. der Behörde, weshalb kein besonderer Hinweis im Bebauungsplan erforderlich ist. Die 
Anregung wird deshalb zur Kenntnis genommen. 
 
Deutsche Bahn AG – DB Immobilien, Region Mitte (Schreiben vom 19.09.2019, siehe 
Anlage 9.3.8) 

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen, die 
zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Schalleintrag in das Gebiet wurde gutachterlich untersucht und entsprechende Festset-
zungen zum passiven Lärmschutz in den Bebauungsplan aufgenommen. Bezug nehmend 
auf die übrigen möglichen Emissionen lässt sich feststellen, dass das Plangebiet an dessen 
östlicher Grenze einen Abstand von min. 150 m zur nächstgelegenen Bahnstrecke einhält. 
Des Weiteren besteht eine höhere Betroffenheit der bereits bestehenden Wohnbebauung, 
welche unmittelbar an die Bahnlinie angrenzt. Die Anregung wird daher zur Kenntnis genom-
men. 
 
Deutsche Telekom Technik GmbH (Schreiben vom 18.09.2019, siehe Anlage 9.3.9) 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich im Planbereich derzeit keine Telekommunikationsli-
nien der Telekom befinden. Die Nachverdichtung kann ggf. die Verlegung neuer Telekom-
munikationslinien auch außerhalb der betroffenen Grundstücke erforderlich machen. 
Bei der Bauausführung sind die einschlägigen Anweisungen und Merkblätter zu berücksich-
tigen. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Da die erforderliche interne Erschließung private Grundstücksfläche sein wird, liegt die Ent-
scheidung über eine Versorgung mit Telekommunikation grundsätzlich in der Befugnis der/s 
Grundstückseigentümer/s. 
Im Übrigen handelt es sich um allgemein gültige Standards bzw. Vorschriften des Trägers 
bzw. der Behörde, die keine Aufnahme eines Hinweises in den Bebauungsplan erfordern. 
Die Anregung wird daher zur Kenntnis genommen. 
 
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Dienststelle Neustadt a.d.W. (Schreiben vom 
27.09.2019, siehe Anlage 9.3.10) 

Durch die weitere Inanspruchnahme der faktisch ackerbaulich genutzten Friedhofserweite-
rungsfläche entsteht eine ungünstig zugeschnittene Restfläche. Zur Sicherstellung der Er-
reichbarkeit der restlichen Nutzflächen ist eine klarstellende Festsetzung erforderlich. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Flächeninanspruchnahmen von Außenbereichsflächen betreffen in der Regel landwirtschaft-
lich genutzte Flächen. Daher besteht hier tatsächlich ein Konfliktpunkt bei dem unterschied-
liche Interessen gegeneinander abgewogen werden müssen. Im vorliegenden Fall ist die 
Fläche bereits heute planerisch der Landwirtschaft entzogen (Grünfläche für Friedhofserwei-
terung), wird aber faktisch für die Landwirtschaft genutzt. Diese Flächen gehen dauerhaft für 
die Landwirtschaft verloren. 
Des Weiteren wird die Erreichbarkeit der restlichen Ackerflächen durch ein festgesetztes 
Fahrrecht für die Landwirtschaft baurechtlich gesichert (siehe hierzu Festsetzung A.5 bzw. 
Kapitel 5.1.5 der Begründung). Der Anregung wurde somit bereits entsprochen. 
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NABU Naturschutzbund Deutschland, Gruppe Ludwigshafen / Rhein (Schreiben vom 
30.09.2019, siehe Anlage 9.3.11) 

Durch das geplante Baugebiet wird eine Sperre für die Tierwelt errichtet, die bisher ungehin-
dert vom Friedhof zu den landwirtschaftlichen Flächen und umgekehrt gelangen konnte. Es 
sollte die Freihaltung eines kleinen Wildkorridors aufgenommen werden. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Für die Tierwelt bestehen auch heute schon verschiedene Beeinträchtigungen; so wird bei-
spielsweise das Lebensraumpotential durch die derzeitige Ackernutzung sehr stark einge-
schränkt. Mit den getroffenen grünordnerischen Festsetzungen (z. B. Festlegung privater 
Grünflächen und deren Bepflanzung) soll eine starke Durchgrünung der Bauflächen erreicht 
und somit eine entsprechende Riegelwirkung vermieden werden. Der Anregung wurde somit 
bereits entsprochen. 
 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft, Bodenschutz (Schreiben vom 15.10.2019, siehe Anlage 9.3.12) 

Unter Verweis auf frühere Stellungnahmen werden u. a. Anregungen zu den Themen Nieder-
schlagswasserbewirtschaftung, Starkregen / Überflutungsvorsorge und Bodenschutz vorge-
bracht. Aufgrund fehlender Informationen hinsichtlich der in der Begründung angesproche-
nen ungeordneten Ablagerung und einer entsprechenden Klärung der bodenschutzrechtli-
chen Fragestellungen kann dem Bebauungsplan derzeit nicht zugestimmt werden. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Bezug nehmend auf die Anregungen zum Umgang mit Niederschlagswasser sowie Starkre-
genereignissen beinhaltet der Bebauungsplan bereits einen entsprechenden Hinweis. Dem-
nach ist anfallendes Oberflächenwasser nach Möglichkeit vor Ort zur Versickerung zu brin-
gen. Des Weiteren werden Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge empfohlen. Da zum jetzi-
gen Zeitpunkt jedoch noch nicht gesagt werden kann, wann und wie die Flächen des Plange-
bietes einer baulichen Nutzung zugeführt werden, muss ein Entwässerungskonzept im Rah-
men des Bauantragsverfahrens erarbeitet und mit den zuständigen Fachdienststellen abge-
stimmt werden. Die Anregungen werden deshalb zur Kenntnis genommen. 
Die angeführte ungeordnete Ablagerung wurde seitens der Unteren Bodenschutzbehörde im 
Rahmen der Auswertung des „Katasters potentieller Altstandorte und Altablagerungen im 
Stadtgebiet Ludwigshafen“ auf einem Luftbild aus dem Jahr 1969 festgestellt. Diese streicht 
die westliche Ecke des Plangebietes (ca. 180 m²). Über Menge und Beschaffenheit des Ma-
terials liegen zwar keine näheren Informationen vor; da die Fläche jedoch von geringem Aus-
maß ist und in diesem Bereich keine sensiblen Nutzungen vorgesehen sind (Zufahrtsbereich 
/ Straßenverkehrsfläche), begründet der Eintrag aus bodenschutzrechtlicher Sicht keinen 
Handlungsbedarf. Durch die Aufnahme eines entsprechenden Hinweises zum Umgang mit 
gefahrenverdächtigen Umständen, anfallenden Aushubmassen sowie dem Arbeits- und Um-
gebungsschutz werden gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sichergestellt. Auch diese 
Anregung wird daher zur Kenntnis genommen. 
 
Stadt Ludwigshafen am Rhein, Untere Naturschutzbehörde (Schreiben vom 17.09.2019, 
siehe Anlage 9.3.13) 

Es werden verschiedene Anregungen zu den grünordnerischen Festsetzungen vorgebracht. 
Weiterhin kann die Überschreitungsmöglichkeit der Baugrenzen für Balkone / Loggien nach 
Süden (Richtung Friedhof) zu Beeinträchtigungen der Friedhofsbesucher*innen führen. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die grünordnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes werden dahingehend ergänzt, 
dass nicht überbaute Grundstücksflächen sowie auch Dächer von Wohngebäuden zu begrü-
nen und die bestehenden Baumstandorte entlang des Friedhofs fachgerecht zu schützen 
sind. Des Weiteren werden Mindestpflanzqualitäten für Bäume aufgenommen. 
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Darüber hinaus beinhaltet der Bebauungsplan bereits eine Festsetzung, die eine Versiege-
lung oder Verdichtung des Schutzbereiches der Roteiche untersagt; die beispielhaft aufge-
führten Terrassen werden durch das Verbot von Nebenanlagen entsprechend erfasst. Vor 
diesem Hintergrund ist eine zeichnerische Festsetzung des Schutzbereiches als Grünfläche 
(anstatt Wohnbaufläche) nicht erforderlich. 
Die Anregung bezüglich möglicher Konflikte aufgrund nach Süden (in Richtung Friedhof) 
orientierter Balkone wird zur Kenntnis genommen. Die Möglichkeit entstehender Beeinträch-
tigungen der Friedhofsnutzer*innen wurde durchaus bei der Planung berücksichtigt. Jedoch 
ist der Standort auch durch verschiedene Einschränkungen gekennzeichnet, wie z. B. die im 
Norden des Gebietes vorhandenen überörtlichen Leitungstrassen inkl. deren Schutzberei-
che. Vor diesem Hintergrund wurden die Baufenster so weit wie möglich im Norden angeord-
net, um einen größtmöglichen Abstand zum angrenzenden Friedhof zu schaffen. Weiterhin 
besteht auf Seiten des Friedhofs bereits ein etwa 5,00 m breiter Grünstreifen inkl. Bäumen, 
der auf Seite des Wohngebietes um 2,50 m verbreitert werden soll. Gemäß den Grünfestset-
zungen sind Lücken in der Eingrünung des Friedhofs zudem gezielt zu schließen. In Anbe-
tracht der getroffenen Maßnahmen zur Verringerung bzw. Vermeidung möglicher Beeinträch-
tigungen bestehen seitens des Betreibers des Friedhofs (Bereich Grünflächen und Friedhöfe 
der Stadtverwaltung Ludwigshafen) keine Bedenken gegenüber der Planung. 
 
Stadt Ludwigshafen am Rhein, Untere Immissionsschutzbehörde (Schreiben vom 
17.10.2019, siehe Anlage 9.3.14) 

Es bestehen Bedenken, da der schalltechnischen Untersuchung die DIN 4109:1989 zugrun-
de gelegt wurde, welche nicht dem Stand der Technik entspricht. Aufgrund der ermittelten 
Lärmbelastung ist unbedingt auf die Einhaltung der Grundrissorientierung und die Realisie-
rung der passiven Lüftung zu achten. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Grundsätzlich sind für die Festsetzungen des (hoch-)baulichen Schallschutzes die Regelun-
gen der DIN 4109 zu beachten. Die Fassung aus dem Jahr 1989 wurde nach zwei Überar-
beitungen in den Jahren 2016 und 2018 zurückgezogen, ist jedoch weiterhin bauaufsichtlich 
eingeführt. Nach gutachterlicher Auskunft bzw. technischer Sicht betrifft die wesentliche Än-
derung in der DIN 4109:2018-01 gegenüber der DIN 4109:1989 bei der Festlegung der 
maßgeblichen Außenlärmpegel einerseits die Berücksichtigung des Nachtzeitraums, zum 
anderen gibt es einen Abschlag für den Beurteilungspegel des Schienenverkehrs. Hierbei ist 
aufgrund „der Frequenzzusammensetzung von Schienenverkehrsgeräuschen in Verbindung 
mit dem Frequenzspektrum der Schalldämm-Maße von Außenbauteilen […] der Beurtei-
lungspegel für Schienenverkehr pauschal um 5 dB zu mindern“ (DIN 4109-2:2018-01, Nr. 
4.4.5.3). Aus dem Schienenverkehr resultieren hierdurch grundsätzlich um 5 dB(A) niedrige-
re Beurteilungspegel. Hierzu liegen beim Deutschen Institut für Normung (DIN) Einwände 
vor. Durch die Berücksichtigung des Nachtzeitraums behebt die DIN 4109:2-2018-01 die 
zum Teil fehlerhafte Annahme der DIN 4109-1:1989-11, dass der Beurteilungspegel im 
Nachtzeitraum um mindestens 10 dB(A) unter dem des Tagzeitraums liegt. Für Räume, die 
überwiegend zum Schlafen geeignet sind, ergibt sich bei einer Differenz von weniger als 
10 dB der maßgebliche Außenlärmpegel aus dem um 3 dB(A) erhöhten Nachtpegel und ei-
nem Zuschlag von 10 dB(A). Der Gutachter kommt weiterhin zu der Auffassung, dass sich 
für die verbindliche Bauleitplanung hingegen kein Unterschied ergibt. Die Unterschiede lie-
gen rein in der Bemessung des passiven Schallschutzes und der Art der textlichen Festset-
zung (DIN 4109:1989 = Lärmpegelbereiche gegenüber DIN 4109:2018 = maßgebliche Au-
ßenlärmpegel unterschieden für Räume, die überwiegend zum Schlafen geeignet sind und 
solche, die nicht überwiegend zum Schlafen geeignet sind). Die Anregung wird daher zu-
rückgewiesen. 
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Des Weiteren ist die Einhaltung der festgesetzten Maßnahmen zum passiven Schallschutz 
im Rahmen des Bauantrages durch den Vorhabenträger nachzuweisen und somit Voraus-
setzung für die Erteilung einer Baugenehmigung. 
 
 
7.4 Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Die formelle Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte durch den öf-
fentlichen Aushang des Bebauungsplanentwurfs samt Entwurf der Begründung in der Zeit 
zwischen dem 16.01.2020 und dem 19.02.2020, worüber die nach § 4 Abs. 2 BauGB betei-
ligten Behörden und sonstigen Träger öffentlichen Belange entsprechend benachrichtigt wur-
den. Für die Dauer der öffentlichen Auslegung konnten die ausgelegten Unterlagen auch im 
Internet unter www.ludwigshafen.de über den Pfad: Nachhaltig / Planen, Bauen, Wohnen / 
Bauleitplanung / Öffentlichkeitsbeteiligung eingesehen werden. Im Rahmen der Offenlage 
gingen folgende Anregungen zum Planstand vom 02.01.2020 ein: 
 
GASCADE Gastransport GmbH (Schreiben vom 15.01.2020, siehe Anlage 9.4.1) 

Es werden Auflagen und Hinweise zum Schutz der durch das Plangebiet verlaufenden Erd-
gasleitung gegeben. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Erdgasfernleitung ist bereits nachrichtlich im Bebauungsplan dargestellt. Des Weiteren 
wurde ein entsprechendes Leitungsrecht festgesetzt sowie ein Hinweis zum Schutz der Ver-
sorgungsleitung aufgenommen. Auf Ebene der Bauleitplanung sind somit keine weiteren 
Maßnahmen erforderlich, weshalb die Anregung zur Kenntnis genommen wird. 
 
Stadt Ludwigshafen am Rhein, Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen – Stadtentwässerung 
(Schreiben vom 24.01.2020, siehe Anlage 9.4.3) 

Da die in der Adolf-Diesterweg-Straße vorhandene öffentliche Kanalisation lediglich für die 
Ableitung des Schmutzwassers verwendet werden kann, ist die Versickerung bzw. Verwer-
tung anfallenden Niederschlagswassers unbedingt festzusetzen und nicht nur unter den Hin-
weisen aufzuführen. 
Aufgrund der privaten Erschließung des Plangebietes werden die künftigen Entwässerungs-
anlagen nicht in das öffentliche Eigentum übernommen. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die wasserrechtlichen Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes (siehe § 55 Abs. 2 WHG), 
wonach anfallendes Niederschlagswasser vordringlich zu versickern ist (Priorität: Versicke-
rung vor Rückhalt vor Ableitung), gelten grundsätzlich auch ohne explizite planungsrechtliche 
Festsetzung. Darüber hinaus handelt es sich bei der vorliegenden Planung um ein beschleu-
nigtes Aufstellungsverfahren, weshalb keine Untersuchungen zur Versickerungsfähigkeit des 
Bodens durchgeführt wurden; demnach liegen auch keine Aussagen vor, welche Flächen in-
nerhalb des Geltungsbereiches für eine Versickerung geeignet sind. Vor diesem Hintergrund 
ist die Versickerung bzw. Verwertung des Oberflächenwassers im Rahmen des nachgelager-
ten Baugenehmigungsverfahrens zu klären, indem ein von der künftigen Bebauung abhängi-
ges Entwässerungskonzept erarbeitet und mit den zuständigen Behörden abgestimmt wer-
den muss. Der Hinweis wird redaktionell angepasst, um die örtliche Situation zu verdeutli-
chen. Des Weiteren sind auf der Ebene der Bauleitplanung keine weiteren Maßnahmen er-
forderlich, weshalb die Anregung zur Kenntnis genommen wird. 
Der Sachverhalt ist grundsätzlich bekannt. Zur Verdeutlichung wird die Begründung redakti-
onell ergänzt (siehe Seite 9, 3.6 Ver- und Entsorgung, Unterpunkt „Umgang mit anfallendem 
Oberflächenwasser“). Dies bedeutet keine inhaltliche Veränderung des Bebauungsplanes. 
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7.5 Zusammenfassung der Abwägung 

Belange die gegen die Planung sprechen 

 Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-Straße Nord – 
Wohngebiet“ entzieht die Flächen der bisherigen ackerbaulichen Nutzung, um sie einer 
Wohnbebauung zuzuführen. 

 Das Plangebiet unterliegt Verkehrslärmimmissionen (Schienenverkehr), was zu höhe-
ren Aufwendungen bei der Umsetzung von Bauvorhaben führen kann. 

 Die erforderliche Durchführung bodenarchäologischer Grabungen führt zu höheren 
Kosten für die Baureifmachung. 

 Die vorhandenen überörtlichen Versorgungsleitungen erschweren eine adäquate Ein-
grünung des Siedlungsrandes. 

 
Belange die für die Planung sprechen 

 Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-Straße Nord – 
Wohngebiet“ steht im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Landes- und Regi-
onalplanung. 

 Durch den bereits rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 192 „Friedhofserweiterung Og-
gersheim“ sind die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches schon heute planerisch 
der Landwirtschaft entzogen und stehen langfristig nicht mehr für eine ackerbauliche 
Nutzung zur Verfügung. 

 Die Ausweisung des geplanten Allgemeinen Wohngebietes nach § 4 BauNVO dient zur 
Schaffung bzw. Verbesserung des Wohnraumangebotes und wirkt somit dem Woh-
nungsmangel in Ludwigshafen entgegen. 

 Die getroffenen Festsetzungen gewährleisten, dass sich die künftige Wohnbebauung 
nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Umgebung bestehend aus Wohnge-
bäuden sowie angrenzenden Ackerflächen und dem Oggersheimer Friedhof einfügen 
wird. 

 Eine unangemessene Beeinträchtigung der Nachbarschaft durch Erschließungs- und 
Parkverkehr wird durch den Ausschluss potentiell störender Nutzungen sowie die Zahl 
nachzuweisender Stellplätze weitgehend ausgeschlossen. 

 Die Sicherung vorhandener Grünstrukturen, die Festsetzung von Maßnahmen zur Be-
grünung sowie die Begrenzung des Versiegelungsgrades dienen dem Natur- und Um-
weltschutz sowie einer Aufwertung der privaten Freibereiche. 

 
Abwägung der Belange 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-Straße Nord – 
Wohngebiet“ ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes nach § 4 BauNVO vorge-
sehen. Die Festsetzung dieser Gebietsart entspricht dem Erfordernis, das Wohnungsange-
bot innerhalb der Stadt zu verbessern und so den gestiegenen Wohnungsbedarf mit decken 
zu können. Vor allem die kurzfristige Grundstücksverfügbarkeit ermöglicht die Schaffung 
dringend benötigten Wohnraums im preisgünstigen Segment. 
 
Durch die vorgesehene Gebietsentwicklung werden bislang ackerbaulich genutzte Flächen 
im Außenbereich zwar überplant und ein Eingriff in Natur und Landschaft vorbereitet. Die 
Grundstücke sind jedoch schon heute planerisch als Friedhofserweiterungsfläche belegt und 
stehen damit langfristig nicht mehr für die Landwirtschaft zur Verfügung. Weiterhin sind die 
im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen (u. a. Begrenzung der Bebaubarkeit bzw. der 
zulässigen Versiegelung der Flächen, verschiedene grünordnerische Maßnahmen) geeignet, 
den Eingriff in Natur und Landschaft zu verringern und ggf. auszugleichen. 
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Insgesamt ist die vorgesehene Planung mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, 
den sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen, auch in Verantwor-
tung gegenüber künftigen Generationen, vereinbar. 
 
Nach eingehender Würdigung aller Argumente wird den Belangen, die für die Planung spre-
chen, der Vorrang eingeräumt. 
 
 
 

8 UMSETZUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

8.1 Bodenordnung 

Die Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich vollständig im Eigentum der 
Stadt Ludwigshafen am Rhein. Zur Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 645b „Adolf-Die-
sterweg-Straße Nord – Wohngebiet“ sind keine bodenordnerischen Maßnahmen nach den 
§§ 45 ff. BauGB erforderlich. 
 
 
8.2 Flächen und Kosten 

Der Stadt Ludwigshafen am Rhein entstehen durch die Umsetzung des Bebauungsplanes 
Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-Straße Nord – Wohngebiet“ Kosten für die Durchführung archäo-
logischer Grabungen. Diese hat die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direk-
tion Landesarchäologie, auf rund 134.500 € geschätzt. Hiervon sollen 90 % der anfallenden 
Kosten über das ExWoSt-Programm „Zuschussförderung für investitionsvorbereitende Maß-
nahmen von Gemeinden zur Stärkung des geförderten Mietwohnungsbaus“ finanziert wer-
den, sodass ein städtischer Eigenanteil in Höhe von 10 % der anfallenden Kosten verbleibt. 
 
 
 
Ludwigshafen am Rhein, den       
 
 
 
 
 
 

Bereich Stadtplanung 
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9 ANLAGEN 

9.1 Anmerkungen zum Verfahren – Erweiterung des Plangebietes 

 
Abb. 1: bisheriger Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 645b 
 
 

 
Abb. 2: Erweiterung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 645b 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-Straße Nord – Wohnge-
biet“ 

 
 

 
 
4-126F.Saw3178 - 30/64 - Stand: 02.01.2020 

9.2 Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
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9.3 Anregungen der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

9.3.1 Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH 
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9.3.2 Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Gesundheitsamt 
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9.3.3 GASCADE Gastransport GmbH 
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9.3.4 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie 
– Außenstelle Speyer 
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9.3.5 Landesamt für Geologie und Bergbau 
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9.3.6 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG 

 
Von: "O2-MW-BIMSCHG" <O2-MW-BIMSCHG@telefonica.com> 
An: "marlene.sawade@ludwigshafen.de" <marlene.sawade@ludwigshafen.de> 
Datum: 16.09.2019 15:03 
Betreff: Stellungnahme Richtfunk: Bauleitplanverfahren Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-Straße Nord – Wohngebiet“ in Ludwigshafen-

Oggersheim 

 
 

 
Betrifft hier Richtfunk von Telefonica o2 
 
IHR SCHREIBEN VOM: 02.09.2019 
IHR ZEICHEN: Bauleitplanverfahren Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-Straße Nord – Wohngebiet“ in Ludwigshafen-Oggersheim 
 
 
Sehr geehrte Frau Sawade, 
 
aus Sicht der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG sind nach den einschlägigen raumordnerischen Grundsätzen die fol-
genden Belange bei der weiteren Planung zu berücksichtigen, um erhebliche Störungen bereits vorhandener Telekommuni-
kationslinien zu vermeiden: 
- durch das Plangebiet führen sieben Richtfunkverbindungen hindurch 
- die Fresnelzone der Richtfunkverbindungen 407538022_407538023_407538062_407538148_407538149 befindet sich 

in einem vertikalen Korridor zwischen 30 m und 70 m über Grund 
- die Fresnelzone der Richtfunkverbindung 419550467_419550468 befindet sich in einem vertikalen Korridor zwischen 40 

m und 70 m über Grund 
 
 

 
 
 
Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E-Mail ein digitales Bild, welches den Verlauf unsere Punkt-zu-Punkt-
Richtfunkverbindung verdeutlichen sollen. 
 
Die farbigen Linien verstehen sich als Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindungen der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG. 
Das Plangebiet ist im Bild mit einer dicken roten Linie eingezeichnet. 
 
Die Linie in Magenta hat keine Relevanz für Sie. 
 
 
Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen horizontal über der Landschaft verlaufenden Zylinder mit einem 
Durchmesser von rund 30-60m (einschließlich der Schutzbereiche) vorstellen (abhängig von verschiedenen Parametern). 
Bitte beachten Sie zur Veranschaulichung die beiliegenden Skizzen mit Einzeichnung des Trassenverlaufes. Alle geplanten 
Konstruktionen und notwendige Baukräne dürfen nicht in die Richtfunktrasse ragen. Wir bitten um Berücksichtigung und 
Übernahme der o.g. Richtfunktrasse in die Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünftigen Flächen-
nutzungsplan. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind entsprechende Bauhöhenbeschränkungen festzu-
setzen, damit die raumbedeutsame Richtfunkstrecke nicht beeinträchtigt wird. 
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Es muss daher eine horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von mindestens +/- 30 m und einen 
vertikalen Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens +/-15m einhalten werden. 
 
Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrassen einschließlich der geschilderten Schutzbereiche 
in die Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünftigen Flächennutzungsplan. Innerhalb der Schutzbe-
reiche (horizontal und vertikal) sind entsprechende Bauhöhenbeschränkungen s. o. festzusetzen, damit die raumbedeutsa-
men Richtfunkstrecken nicht beeinträchtigt werden. 
 
Sollten sich noch Änderungen in der Planung / Planungsflächen ergeben, so würden wir Sie bitten uns die geänderten Un-
terlagen zur Verfügung zu stellen, damit eine erneute Überprüfung erfolgen kann. 
 
 
Bei Fragen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen / Yours sincerely 
 
i.A. Michael Rösch 
Projektleiter 
Request Management / Behördenengineering 
 
Sabine Schoor 
Projektassistentin 
Behördenengineering 
 
 
Bei Telefónica Germany GmbH & Co. OHG zu erreichen unter: 
Südwestpark 35, Zimmer 2.1.15, 90449 Nürnberg 
Michael Rösch telefonisch erreichbar unter Mobil: +49 (0) 174  349 67 03 
Sabine Schoor telefonisch erreichbar unter Mobil: +49 (0) 172  798 60 56 
 
mail: o2-MW-BImSchG@telefonica.com 
 
Anfragen zu Stellungnahmen für E-Plus & Telefonica gerne an: o2-mw-BImSchG@telefonica.com, 
oder auf dem Postweg an: Telefónica Germany, Zimmer 2.1.15, Südwestpark 38, 90449 Nürnberg 
 
 

 
  

mailto:o2-MW-BImSchG@telefonica.com
mailto:o2-mw-BImSchG@telefonica.com
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9.3.7 Technische Werke Ludwigshafen AG 
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9.3.8 Deutsche Bahn AG – DB Immobilien, Region Mitte 
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9.3.9 Deutsche Telekom Technik GmbH 
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9.3.10 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Dienststelle Neustadt a.d.W. 
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9.3.11 NABU Naturschutz Bund Deutschland, Gruppe Ludwigshafen / Rhein 

 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 645b „Adolf-Diesterweg-Straße Nord – Wohnge-
biet“ 

 
 

 
 
4-126F.Saw3178 - 55/64 - Stand: 02.01.2020 

9.3.12 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle WAB 
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9.3.13 Stadt Ludwigshafen am Rhein, Untere Naturschutzbehörde 
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9.3.14 Stadt Ludwigshafen am Rhein, Untere Immissionsschutzbehörde 
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9.4 Anregungen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

9.4.1 GASCADE Gastransport GmbH 
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9.4.2 Stadt Ludwigshafen am Rhein, Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen – Stadtentwäs-
serung 

 


